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laffen. Unfere 9tadj» kommen jtnb bie, bie nad) uns kommen; mir
kommen nact), roenn anbere uns oorausgegangen finb; mir miiffen mit

unferer Arbeit unb follten gern ben ^Bünfdjen unferer DDîitmenfcffen

nod)«kommen. 'S e » kommen können mir fo oieles, baff es fraglid) ift,
ob es uns (gut) bekommen roirb. S er »kommen ift „umkommen" unb

„oerberben" ; ein oer « kommener OKenfdf ift groar nid)t leiblirf) um»

gekommen, aber burd) unb burd) oerborben, unb ba mir Serborbenes

roegroerfen, nennen mir einen foldjen SDTertfdjen („roegroerfenb") aud) „oer=

roorfen". ©nt kommen können ©efangene, aber nidft oft. f3.93. (Nairobi)

9îad)roort ber Scfjriftleitung. ®er 93erfaffer, ein Uluslanbfdjroeijer, fjat

mit grofjem Sdcif) in äfjnlidfer 2Betfe 17 roeitere Sätigkeitsroörter (getjen, laufen,

fallen, geben, nefjmen, fefjen, reben ufro.) bef)anbelt. 6ie beftätigen immer roieber,

roie mannigfaltig fid) bie, 93ebeutung bes einfachen ÜBortes unter ber Wirkung ber

Ü3orfilben ueränbern kann. 2Bir fdjlieffen bie 93etrad)tung ig« ob.

Hadfflang pc öecfafjungsfder

iHls $enngeidfen bes fdftoeigerifdfen Staatsroefens, oft gerabegu als

feine „OJÎiffion", erklärt man immer roieber bas frieblidje 3ufammen=
leben oon Sîenfdjen oerfd)iebener Sprachen unb Stämme. 2)iefer Spradf»

friebe berufft, roie mir in 5)eft 9 gegeigt Ifaben, auf 2lrt. 109 ber Sunbes»

oerfaffung oon 1848. S)aff biefe fo roidftige Stelle in all ben Dielen

©ebädftnisartikeln unb »rebett ber leisten SDTonate kaum je erroäijnt
roorben ift, ift kein fdjledjtes 3eidfett. 5)ie fpradfltdfe ©leiclfberedftigung

ift uns eben fo felbfloerftänblidf geroorben, baff man oon itfr gar nidft
melfr fpridjt, roie fdjon gu Sdfillers 3eiten bie befte £?rau unb ber

befte Staat baran gu erkennen roaren, „baff man oon beiben nidft fpridjt".
©inem fdfroeigerifdfen Spradfoerein ftanb es aber root)! an, gu geigen,

roie es gu biefer Selbftoerfiänbliclfkeit gekommen ift. Unb roenn fid)

ber Spradfoerein grunbfäjflid) gu biefer ©leiclfberedftigung riidtlfaltlos
bekennt, fjat er audf bas Otecfft, fpradfliclfe Ungeredftigkeiten, roie fie

immer roieber oorkommen, audf in biefem 3ubeljal)r, gu bekämpfen,

©äff jenen Artikel, ber im Serfäffungsentrourf nidft oorgefelfen roar,

ein SSaabtlänber ftellte unb nidft ein ©eutfdjfdjroeiger, ift oerftänblidf ;

baff biefer S3aabtlänber an bie erfte Stelle nidft bie eigene SJeltfpracfje,

fonbern bie Spracffe bererften unb meiften ©ibgenoffen ftellte, roar anftänbig.
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lassen. Unsere Nach-kommen sind die, die nach uns kommen? wir
kommen nach, wenn andere uns vorausgegangen sind? wir müssen mit

unserer Arbeit und sollten gern den Wünschen unserer Mitmenschen

nach-kommen. Be-kommen können wir so vieles, daß es fraglich ist,

ob es uns (gut) be-kommen wird. Ver-kommen ist „umkommen" und

„verderben"? ein ver-kommener Mensch ist zwar nicht leiblich um-
gekommen, aber durch und durch verdorben, und da wir Verdorbenes

wegwerfen, nennen wir einen solchen Menschen („wegwerfend") auch „ver-
worsen". Ent-kommen können Gefangene, aber nicht oft. P.B.(Nairobi)

Nachwort der Schriftleitung. Der Verfasser, ein Auslandschweizer, hat

mit großem Fleiß in ähnlicher Weise 17 weitere Tätigkeitswörter (gehen, laufen,

fallen, geben, nehmen, sehen, reden usw.) behandelt. Sie bestätigen immer wieder,

wie mannigfaltig sich die. Bedeutung des einfachen Wortes unter der Wirkung der

Borsilben verändern kann. Wir schließen die Betrachtung hier ab.

Nachklang zur verfaffungssàr

Als Kennzeichen des schweizerischen Staatswesens, oft geradezu als

seine „Mission", erklärt man immer wieder das friedliche Zusammen-

leben von Menschen verschiedener Sprachen und Stämme. Dieser Sprach-

friede beruht, wie wir in Heft 9 gezeigt haben, auf Art. 109 der Bundes-

Verfassung von 1848. Daß diese so wichtige Stelle in all den vielen

Gedächtnisartikeln und -reden der letzten Monate kaum je erwähnt
worden ist, ist kein schlechtes Zeichen. Die sprachliche Gleichberechtigung

ist uns eben so selbstverständlich geworden, daß man von ihr gar nicht

mehr spricht, wie schon zu Schillers Zeiten die beste Frau und der

beste Staat daran zu erkennen waren, „daß man von beiden nicht spricht".

Einem schweizerischen Sprachverein stand es aber wohl an, zu zeigen,

wie es zu dieser Selbstverständlichkeit gekommen ist. Und wenn sich

der Sprachverein grundsätzlich zu dieser Gleichberechtigung rückhaltlos

bekennt, hat er auch das Recht, sprachliche Ungerechtigkeiten, wie sie

immer wieder vorkommen, auch in diesem Jubeljahr, zu bekämpfen.

Daß jenen Artikel, der im Berfassungsentwurf nicht vorgesehen war,
ein Waadtländer stellte und nicht ein Deutschschweizer, ist verständlich?

daß dieser Waadtländer an die erste Stelle nicht die eigene Wellsprache,

sondern die Sprache der ersten und meisten Eidgenossen stellte, war anständig.
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(Sine Solgerung aus 2lrt. 109 nun roar ein Artikel, ber — gar niegt

ba[lef)t Sein 3ngalt gätte aueg in 91rt. 109 beigefügt roerben können,

nämlicg : „Vei ber VSagl ber Vunbesbegörben foil barauf 23ebarf)t ge»

nommen roerben, bag alle brei Oîationalfpracgen oertreten feien." So

ftetjt es aber erft in ber *33erfaffung oon 1874 (als iîlrt. 107) unb nur

für bie V3agl ber Vunbesricgter. 33ei ben Vunbesräten gält man bas

bis auf ben geutigen Sag für felbftoerftänblicg unb überlägt es ber

freiroiliigen Vergättnisroagl. 2)as ift ein ungefcgriebenes ©efeg roie bas

fog. Serritorialpringip, b. I). ber ©runbfag, bag jebes Sprachgebiet in

feinem Veftanbe ergalten bleibe.

Über bas 3Hag ber Vertretung ift man freilid) niegt immer gang

einig. 3Iucg gier barf bie Vtegrgeit niegt kleinlicg fein; roogl aber bürfen

roir uns berougt fein, bag (nacg ber legten Volksgäglung) bie beutfeg»

fpraegige Veoölkerung 72,3 o.£., bie beutfegfpraegige Scgroeigerbürger*

feg aft fogar 73,9 o.£. ausmaegt, roas gaglenmägig ein 5lnred)t auf gut

fünf oon fieben Vunbesräten ergäbe, roägrenb auf ben frangöfifeg

fpreegenben Seil mit feinen nur 20,5 o. S). nur ein unb ein galber, auf

ben italienifcg fpreegenben mit feinen 5,1 o.S). nur ein ©rittelsmitglieb,

auf alle brei romanifegen ©ebiete gufammen niegt gang groei entfielen.

®a man aber Vünbesräte niegt in Vrucgteilen gaben kann unb es bem

©runbgebanken unferes Staatsroefens entfpridjt, bag aueg bas3talienifege

bureg einen gangen Vtann oertreten fei, bas Srangöfifcge aber igm

gegenüber auf minbeftens groei Vertreter ülnfprucg gat, bleiben für bas

©eutfege nur noeg oier, alfo etner roeniger, als igm gaglenmägig gu=

käme. 3m Verougtfein unferer grogen Vîegrgeit können roir uns biefes

©nt gegen kommen leifien. Sollte aber einmal aus anbern ©rünben

bie 3agl ber Vunbesräte oon fieben auf neun ergögt roerben, fo kämen

bie groei neuen Stmter ungroeifelgaft ber beutfegen Scgroeig gu. — Slucg

in ben übrigen Vunbesämtern gat man, obfegon es in ber Verfaffung

niegt oorgefegrieben roar, oon Anfang an bie 3iationalfpraegen gebügrenb

oertreten laffen. klagen oon Vlinbergeiten gaben fid) immer als un»

begrünbet erroiefett. V3ir roollen aber bedenken, bag Viinbergeiten oon

Otatur immer etroas empfinblicg finb. Vîan gat aueg fegon gefagt, roir

gätten in ber Scgroeig keine Vtinbergeitenfrage, „roeil roir keine Vtinber*

geiten gaben". 3lber roenn roir oon SUîinbergeiten fpreegen, meinen roir

natürlid) niegt Vtinberroertigkeiten, nur gaglenmägige „V3enigergeiten",
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Eine Folgerung aus Art. 109 nun war ein Artikel, der — gar nicht

dasteht! Sein Inhalt hätte auch in Art. 109 beigefügt werden können,

nämlich: „Bei der Wahl der Bundesbehörden soll darauf Bedacht ge-

nommen werden, daß alle drei Nationalsprachen vertreten seien." So

steht es aber erst in der Versassung von 1874 sals Art. 107) und nur

für die Wahl der Bundesrichter. Bei den Bundesräten hält man das

bis aus den heutigen Tag für selbstverständlich und überläßt es der

freiwilligen Verhältniswahl. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz wie das

sog. Territorialprinzip, d. h. der Grundsatz, daß jedes Sprachgebiet in

seinem Bestände erhalten bleibe.

Über das Maß der Vertretung ist man freilich nicht immer ganz

einig. Auch hier darf die Mehrheit nicht kleinlich sein; wohl aber dürfen

wir uns bewußt sein, daß (nach der letzten Volkszählung) die deutsch-

sprachige Bevölkerung 72,3 v.H., die deutschsprachige Schweizerbürger-

schaft sogar 73,9 v.H. ausmacht, was zahlenmäßig ein Anrecht aus gut

fünf von sieben Bundesräten ergäbe, während aus den französisch

sprechenden Teil mit seinen nur 20,5 v. H. nur ein und ein halber, auf

den italienisch sprechenden mit seinen 5,1 v.H. nur ein Drittelsmitglied,

auf alle drei romanischen Gebiete zusammen nicht ganz zwei entfielen.

Da man aber Bundesräte nicht in Bruchteilen haben kann und es dem

Grundgedanken unseres Staatswesens entspricht, daß auch das Italienische

durch einen ganzen Mann vertreten sei, das Französische aber ihm

gegenüber auf mindestens zwei Vertreter Anspruch hat, bleiben für das

Deutsche nur noch vier, also einer weniger, als ihm zahlenmäßig zu-

käme. Im Bewußtsein unserer großen Mehrheit können wir uns dieses

Entgegenkommen leisten. Sollte aber einmal aus andern Gründen

die Zahl der Bundesräte von sieben auf neun erhöht werden, so kämen

die zwei neuen Amter unzweifelhaft der deutschen Schweiz zu. — Auch

in den übrigen Bundesämtern hat man, obschon es in der Verfassung

nicht vorgeschrieben war, von Anfang an die Nationalsprachen gebührend

vertreten lassen. Klagen von Minderheiten haben sich immer als un-

begründet erwiesen. Wir wollen aber bedenken, daß Minderheiten von

Natur immer etwas empfindlich sind. Man hat auch schon gesagt, wir

hätten in der Schweiz keine Minderheitenfrage, „weil wir keine Minder-

heiten haben". Aber wenn wir von Minderheiten sprechen, meinen wir

natürlich nicht Minderwertig keiten, nur zahlenmäßige „Wenigerheiten",
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unb bafj es foldje gibt, follte man bod) nod) feftftetten biirfen ; um fo
höher ift ber triebe gu fdjähen, ben mir im a it g em einen i)aben.

Stod) eine anbere Stelle ber acfjtunboiergiger S3erfaffung ift fprad)=
politifd) roiditig : SIrt. 41 : „©er S3unb geroäijrieiftet alien Schroeigern,
roelche einer ber djrifttidjen Slonfeffionen angehören, bas Sîedjt ber
freien Stieberlaffung im gangen Umfange ber ©ibgenoffenfcljaft." (2)ie
konfeffionelle ©efdjränkung ift fpäter aufgehoben roorben.) Unter ben
näheren ©eftimmungen t)iegu roirb aud) bie ©eroerbefreifjeit gerader«
leiftet. ©as tjai gu einer ftarken ©eoölkerungs» unb bamit aud) gu
einer Spradjmifdjung geführt. ©a bie SBanberberoegung non Often nad)
SBeften unb oon Storben nacl) ©üben ftärker ift als umgekehrt, finb
bie beutfd)fprad)igen SJtinberheiten im Ïï3elfd)lanb unb Seffin ftärker
als bie frangöfifd) ober italienifd) fpred)enben îDîinbertjeiten in ber
beutfd)en Scfjroeig, ©a bie ©eutfd)fd)roeiger im 2Belfd)lanb aber in ber

groeiten ober fpäteftens in ber britten ©eneration ©3elfd)e gu raerben
pflegen, füllen fid) bie ©3elfd)en oon il)nen nid)t fo ftark beunruhigt
mie bie Seffiner, bie gerabe gegenraärtig um S)i[fe rufen gur 35erteibi*

gung iljrer SHutterfprache gegen bie 7 o.^. ©eutfdjfpracfjigen. ©Senn

man bie Stimmen nid)t btog gäl)lt, fonbern aud) mögt, ergeben fid) in ber
Sat and) Unterfd)iebe. 3n all biefen Sluseinanberfetjungen follte bas
ungefd)riebene ©efet) gelten, bah jebern Sprachgebiet fein ©eftanb ge«

roährleiftet fei. Slber manchmal ift bas £eben ftärker gis bas ©efeg.
©3ir oom Sprad)oerein bürfen bie hunbertjährige ©erfaffung roohl

auch "od) auf ihre fprachlidje Form l)in betrachten. SBir roollen bas
tun roenigftens mit ber (Einleitung unb ber 3meckbeftimmung. ©tan
betont immer roieber gern, bah imfer ©runbgefeh unter bem Eeitroort
ftehe: „3m Stamen ©ottes bes Slllmäcl)tigen!" ©as ift auch 9"t fo;
aber man barf fid) nidjt oorftellen, bah alle ober bie 3Dtef)rhelt ber
©tanner oon 1848 in fiel) felbft bie fromme ©egung oerfpürt hätten,
©ie Form mar bamals fcfjon eine faft fechshunbertjährige Formel; benn

fdjon ber ©unbesbrief oon 1291, ber nod) lateimfef) gefdjrieben mar,
begann „In nomine domini" unb nad) ihm faft alle ©unbesoerträge
bis gum 'Sippengeller ©rief oon 1513: „3n ©ottes namen". ©ie $el=
oetik unb bie ©ermittlungsakte, bie oon Frankreich biktiert roaren, ent=

hielten biefe Formel natürlich nicht, roohl aber roieber ber ©unbesoertrag
oon 1815. ©tan hat alfo 1848 bie Form nicht erfunben, fonbern nur
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und daß es solche gibt, sollte man doch noch feststellen dürfen,- um so

höher ist der Friede zu schätzen, den wir im allgemeinen haben.
Noch eine andere Stelle der achtundvierziger Verfassung ist sprach-

politisch wichtig: Art. 41 : „Der Bund gewährleistet allen Schweizern,
welche einer der christlichen Konfessionen angehören, das Recht der
freien Niederlassung im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft." (Die
Konsessionelle Beschränkung ist später aufgehoben worden.) Unter den
näheren Bestimmungen hiezu wird auch die Gewerbefreiheit gewähr-
leistet. Das hat zu einer starken Beoölkerungs- und damit auch zu
einer Sprachmischung geführt. Da die Wanderbewegung von Osten nach
Westen und von Norden nach Süden stärker ist als umgekehrt, sind
die deutschsprachigen Minderheiten im Welschland und Tessin stärker
als die französisch oder italienisch sprechenden Minderheiten in der
deutschen Schweiz. Da die Deutschschweizer im Welschland aber in der

zweiten oder spätestens in der dritten Generation Welsche zu werden
pflegen, fühlen sich die Welschen von ihnen nicht so stark beunruhigt
wie die Tessiner, die gerade gegenwärtig um Hilfe rufen zur Verteidi-
gung ihrer Muttersprache gegen die 7 v.H. Deutschsprachigen. Wenn
man die Stimmen nicht bloß zählt, sondern auch wägt, ergeben sich in der
Tat auch Unterschiede. In all diesen Auseinandersetzungen sollte das
ungeschriebene Gesetz gelten, daß jedem Sprachgebiet sein Bestand ge-
währleistet sei. Aber manchmal ist das Leben stärker als das Gesetz.

Wir vom Sprachverein dürfen die hundertjährige Verfassung wohl
auch noch auf ihre sprachliche Form hin betrachten. Wir wollen das
tun wenigstens mit der Einleitung und der Zweckbestimmung. Man
betont immer wieder gern, daß unser Grundgesetz unter dem Leitwort
stehe! „Im Namen Gottes des Allmächtigen!" Das ist auch gut so;
aber man darf sich nicht vorstellen, daß alle oder die Mehrheit der
Männer von 1848 in sich selbst die fromme Regung verspürt hätten.
Die Form war damals schon eine fast sechshundertjährige Formel; denn
schon der Bundesbrief von 1291, der noch lateinisch geschrieben war,
begann „In nomine ciomini" und nach ihm fast alle Bundesoerträge
bis zum Appenzeller Brief von 1513: „In Gottes namen". Die Hel-
vetik und die Bermittlungsakte, die von Frankreich diktiert waren, ent-
hielten diese Formel natürlich nicht, wohl aber wieder der Bundesvertrag
von 1815. Man hat also 1848 die Form nicht erfunden, sondern nur
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einen jctjönen alten ©taud) roieber aufgenommen. 2lber aud) fcfjon ber

(Eingang gum ©unbesbrief oon 1291 roar nid)t buret) eine höhere ©in»

gebung pftanbe gekommen, fonbern eine ber Wormeln, in benen bie

f)absburgifd)e unb anbere Kangleien feierliche Verträge p eröffnen

pflegten. ©iefe Seftftellungen fallen unfere ©f)rfurd)t oor ben ©ingangs»
roorten nietjt erfdjüttern, fonbern nur bas SKijperftänbnis uermeiben,

bie 6d)öpfer ber ©erfaffung uon 1848 feien in einer frommen Regung
unmittelbar auf ben ©ebankett gekommen, it)r ©3erk unter göttlichen

Schuh p ftellen. 3n ber ©olksumfrage, bie 1946 unter ber Ceitung

ber bleuen 5)eluetifchen ©efellfdpff burchgefiihrt rourbe, lautete bie fedifte

unb legte Srage, ob biefe (Einleitung meitert)in als grunblegenb für bas

fd)roeigerifd)e Staatsleben gelten folle. 95 u.E). ber 52262 antraortenbeti

Sctjraeiger unb Sd]roeigerinnen bejahten bie Stage, unb groar auf je fpnbert
©eutfd)fcl}roeiger 95,5 90tänner 93,9

2Belfchfd)raeiger 93,9 Srauen 97,0

3talienifche 87,7 ^roteftanten 94,5

Katholiken 97,9

Buf bie Anrufung ©ottes folgt ber einleitenbe Sah: ,,©ie fdiroeige»

rifche ©ibgenoffenfdjaft, 3n ber 2lbfid)t, ben 25unb ber ©ibgenoffen gu

befeftigen, bie (Einheit, Kraft unb ©hre ber fd)rocigerifd)en Station gu

erhalten unb gu förbern, hat nachftehenöe©unöesoerfaffung angenommen."

3um erften ÖJiale führt in einem berartigen ©enkmal unfer Staats»

roefen ben Flamen „Sd)roeigerifd)e ©ibgenoffenfdjaft". 3n ben erften

3ahrhunberten fdjrieb es fid) einfach „bie eibnofdjaft" ober (nod)

„phonetifcher") „©ignofdjaft". 3m îlitslanb oornehmlid) hiefj es „ber

oberbeutfd)e ©unb" ober „ber ©unb in oberbeutfdjen Canben". ©aneben

kam fdjon früh aud) ber 9tame „Sd)rat)g" im Sinne ber heutigen Sora
„Schroeig" auf. ©as ©3ort „®ibgenoffenfd)aft" erinnert an bie biinbifcije

©ntfielpng unb immer noch gültige Haltung, ift aber eigentlich kein

©igen», fonbern ein ©attungsname (es roären ja aud) nod) anbere ©ib=

genoffenfehaften benkbar); ber bloße 9ta me „Schraeig" ift gunäd)ft ein

erbkunblicher ©egriff. 211s logifdje Sora für bas politifdje ©ebilbe

ergab fid) alfo „Sd)roeigerifd)e ©ibgenoffenfd)aft". 5)ören mir nicht immer

nod) aus bem ©eroeggrunb „ben ©unb ber ©ibgenoffen gu befeftigen"

ben Übergang oom lockern Staatenbunb gum feften ©unbesftaat heraus?
Unb aus ber ©retheit „©inhett, Kraft unb ©hre", bie erhalten, aber
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einen schönen alten Brauch wieder aufgenommen. Aber auch schon der

Eingang zum Bundesbrief von 1291 war nicht durch eine höhere Ein-
gebung zustande gekommen, sondern eine der Formeln, in denen die

Habsburgische und andere Kanzleien feierliche Verträge zu eröffnen

pflegten. Diese Feststellungen sollen unsere Ehrfurcht vor den Eingangs-
Worten nicht erschüttern, sondern nur das Mißverständnis vermeiden,

die Schöpfer der Verfassung von 1848 seien in einer frommen Regung
unmittelbar auf den Gedanken gekommen, ihr Werk unter göttlichen

Schutz zu stellen. In der Bolksumfrage, die 1946 unter der Leitung
der Neuen Helvetischen Gesellschaft durchgeführt wurde, lautete die sechste

und letzte Frage, ob diese Einleitung weiterhin als grundlegend für das

schweizerische Staatsleben gelten solle. 95 v.H. der 52262 antwortenden

Schweizer und Schweizerinnen bejahten die Frage, und zwar auf je hundert

Deutschschweizer 95,5 Männer 93,9

Welschschweizer 93,9 Frauen 97,0

Italienische 87,7 Protestanten 94,5

Katholiken 97,9

Auf die Anrufung Gottes folgt der einleitende Satz: „Die schweize-

rische Eidgenossenschaft, In der Absicht, den Bund der Eidgenossen zu

befestigen, die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu

erhalten und zu fördern, hat nachstehende Bundesverfassung angenommen."

Ium ersten Male führt in einem derartigen Denkmal unser Staats-

wesen den Namen „Schweizerische Eidgenossenschaft". In den ersten

Jahrhunderten schrieb es sich einfach „die eidnoschaft" oder (noch

„phonetischer") „Eignoschaft". Im Ausland vornehmlich hieß es „der

oberdeutsche Bund" oder „der Bund in oberdeutschen Landen". Daneben

kam schon früh auch der Name „Schwyz" im Sinne der heutigen Form

„Schweiz" aus. Das Wort „Eidgenossenschaft" erinnert an die bündische

Entstehung und immer noch gültige Haltung, ist aber eigentlich kein

Eigen-, sondern ein Gattungsname (es wären ja auch noch andere Eid-

genossenschaften denkbar) i der bloße Name „Schweiz" ist zunächst ein

erdkundlicher Begriff. Als logische Form für das politische Gebilde

ergab sich also „Schweizerische Eidgenossenschaft". Hören wir nicht immer

noch aus dem Beweggrund „den Bund der Eidgenossen zu befestigen"

den Übergang vom lockern Staatenbund zum festen Bundesstaat heraus?
Und aus der Dretheit „Einheit, Kraft und Ehre", die erhalten, aber
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and) geforbert werben follen, nid)t ein gefunbes Selbftbemußtfein? SJtan

wagt and), non einer „fdjroeigerifc^en Station" gu fpredjen, einem ®e=

griff, ber gerabe bamals roegen unferer S3ielfprad)igkeit im Sluslanb

häufig angefochten tourbe. Sie gange Einleitung ift in befcßeibener unb

bod) miirbiger Sprache gehalten.
Slrt. 1 tautet: „Sie buret) gegenwärtigen 55unb oereinigten SSölker»

fetjaften ber gtoei unb gtoangig Kantone, als: 3ürid) (Senf bitben

in itjrer ©efarnrnttjeit bie fd)toeigerifd)e (gibgenoffenfetjaft." SJtit bem

„gegenwärtigen" wirb ber „heute beftetjenbe" *23unb gemeint fein. Stotg
klingt bas SBort „S3öikerfd)aft" ; aber wir werben nietjt lädjetn, wenn
wir uns bie „SBölfeerfctjaft" bes Cantons 3ug oorftellen. — 3n 2trt. 2

ift ber 3meck bes 33unbes genauer gefaßt als im ©inleitungsfaß : „Ser
33unb tjat gum 3meck: Behauptung ber Unabhängigkeit bes S3ater=

lanbes gegen bluffen, ipanbhabung oon Stulje unb Orbnung im 3nnern,
6d)uß ber Freiheit unb ber Stechte ber ©ibgenoffen unb Beförberung
ihrer gemeinfamen SBohlfafjrt." Sas ift nach Aufbau unb Stil ein ef)r=

wiirbiges Sprachbenkmal. Ser ©efamtgmeck wirb in ungemein klarem
unb iiberfid)tlichem ©ebankengang in ©ingelgmecke aufgelöft, guerft gegen

außen, bann nad) innen, bann für ben eingelnen, bann für bie ®efamt=
heit. Bor „Slußen" fteßt bas trußige Vorwort „gegen", oor „3nnern"
bas milbere „im", ©egen „Stußen" ift 3meck wieber bie troßige „Be=
ßauptung", im 3nnern bie frieblicße „^anbßabung" ; gegen 2lußen
erklärt man felbftbewußt feine „Unabhängigkeit", im 3nnern befd)eiben

„Stühe unb Srbnung". Für ben eingelnen ift 3meck „Sdjuß ber 9ted)te
unb Freiheiten", für bie ©efamtheit „Beförberung ber SBohlfaßrt". Sie
SBörter „Unabhängigkeit, Baterlanb, Freiheit, ©ibgenoffen", an bie mir
oon ungähligen Feftreben her fo gewöhnt finb, baß fie leicht pßrafem
hoft wirken, hier wirken fie „herriid) wie am erften Sag".

kleine Streiflichter

„jkUfrangöfifcßes". ©s gibt nicfjt nur mit ©ig in ißaris; Sektionen in allen
einen „^angermanismus", oud) einen großen ©cgioeijer ©tobten) unb „Amitiés
„pangaitismus". ©r betätigt fid) in françaises" (franeo=belges, franco=fuiffes

SMturoereinigungen mie „Alliance fran- ufro.). Äürjltcf) hielt bie Sektion 3üricf)

çaise" (Stulturpropaganbo'-Orgonifation ber Alliance française, beren SJÎitglieber
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auch gefördert werden sollen, nicht ein gesundes Selbstbewußtsein? Man
wagt auch, von einer „schweizerischen Nation" zu sprechen, einem Be-
griff, der gerade damals wegen unserer Bielsprachigkeit im Ausland
häufig angefochten wurde. Die ganze Einleitung ist in bescheidener und

doch würdiger Sprache gehalten.

Art. 1 lautet: „Die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völker-
schaften der zwei und zwanzig Kantone, als: Zürich Genf bilden
in ihrer Gesammtheit die schweizerische Eidgenossenschaft." Mit dem

„gegenwärtigen" wird der „heute bestehende" Bund gemeint sein. Stolz
klingt das Wort „Völkerschaft" ; aber wir werden nicht lächeln, wenn
wir uns die „Völkerschaft" des Kantons Zug vorstellen. — In Art. 2

ist der Zweck des Bundes genauer gefaßt als im Einleitungssatz: „Der
Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängigkeit des Bater-
landes gegen Außen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern,
Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Beförderung
ihrer gemeinsamen Wohlfahrt." Das ist nach Aufbau und Stil ein ehr-

würdiges Sprachdenkmal. Der Gesamtzweck wird in ungemein klarem
und übersichtlichem Gedankengang in Einzelzwecke ausgelöst, zuerst gegen

außen, dann nach innen, dann für den einzelnen, dann für die Gesamt-
heit. Vor „Außen" steht das trutzige Borwort „gegen", vor „Innern"
das mildere „im". Gegen „Außen" ist Zweck wieder die trotzige „Be-
hauptung", im Innern die friedliche „Handhabung"; gegen Außen
erklärt man selbstbewußt seine „Unabhängigkeit", im Innern bescheiden

„Ruhe und Ordnung". Für den einzelnen ist Zweck „Schutz der Rechte
und Freiheiten", für die Gesamtheit „Beförderung der Wohlfahrt". Die
Wörter „Unabhängigkeit, Vaterland. Freiheit, Eidgenossen", an die wir
von unzähligen Festreden her so gewöhnt sind, daß sie leicht Phrasen-

haft wirken, hier wirken sie „herrlich wie am ersten Tag".

Kleine Streiflichtsr

„Mfranzöjstches". Es gibt nicht nur mit Sitz in Paris; Sektionen in allen
einen „Pangermanismus", auch einen großen Schweizer Städten) und „Amitiés
„Pangallismus". Er betätigt sich in krsn^sises" (franco-belges, franco-suisses

Kulturocreinigungen wie „Alliance krsn- usw.). Kürzlich hielt die Sektion Zürich

?siss" (Kulturpropaganda-Organisation der ^liisnce krsn?sise, deren Mitglieder
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